
Gesundheit erhalten: Beihilfe und freie Heilfürsorge

Wichtige Informationen zu 
den Beihilferegelungen.

Beihilfevorschriften: Bund, Sachsen-Anhalt
2.  Die Beihilfe wird nicht auf die 

gesamten Krankheitskosten, 
sondern nur auf die so genannten 
„beihilfefähigen Aufwendungen“ 
gewährt.

  Dadurch entstehen Ihnen Selbst - 
beteiligungen.

  Aber kein Problem: Wichtige Beihil-
feeinschränkungen können Sie mit 
dem Ergänzungsschutz von SIGNAL 
IDUNA ausgleichen. 

  Eine Mitgliedschaft bei SIGNAL  
IDUNA erfüllt alle gesetzlichen Anfor-
derungen und noch ein bisschen 
mehr – ein beruhigendes Gefühl.

Als Beamter erhalten Sie von Ihrem 
Dienstherrn Beihilfe.  Seit  dem 
01.01.2009 besteht für Beihilfebe-
rechtigte Versicherungspflicht in der 
privaten Krankenversicherung. Und 
zwar für den Teil, der nicht durch die 
Beihilfe abgedeckt wird. Diese Versi-
cherungspflicht besteht auch für Ihre 
eventuell berücksichtigungs fähigen 
Angehörigen. 

Die genauen Anforderungen an den 
Leis tungsumfang der privaten Kranken -
ver sicherung sind im Versicherungsver-
trags-Gesetz (VVG) geregelt, und zwar 
im § 193 Absatz 3 VVG.

Ihr Beihilfeanspruch hat zwei  
gravierende „Lücken“.

1.  Die Beihilfe wird nur anteilig zu  
Ihren Krankheitskosten gewährt.

  Die Differenz zu 100 % decken Sie 
am besten mit unseren maßge-
schneiderten SIGNAL IDUNA Tarifen 
ab. 

  Die Beihilfe beträgt für:
 ✓ Beamte/Richter 50 %
 ✓  Beamte/Richter mit 2 oder 

mehr berücksichtigungs- 
fähigen Kindern 70 %

 ✓  Ehegatten ohne eigenen 
Beihilfeanspruch 70 %

 ✓  Versorgungsempfänger,  
Witwe, Witwer 70 %

 ✓  Jedes berücksichtigungs- 
fähige Kind, Waise 80 %

  Für den Ehegatten besteht der Bei-
hilfeanspruch nur, wenn dessen 
Gesamt betrag der Einkünfte (§ 2 
Abs. 3 Ein kommens steuer gesetz) im 
zweiten Kalenderjahr vor Stellung 
des Beihilfe  antrages 20.878 Euro 
(Bund) bzw. 20.000 Euro (Sachsen-
Anhalt) nicht übersteigt.

  Kinder gehören im Regelfall immer 
dann zu den berücksichtigungsfähi-
gen Personen, wenn dem Beihilfebe-
rechtigten für sie Kindergeld zusteht.

  Bei einer Schul- oder Berufsausbil-
dung verlängert sich die Berücksich-
tigungsfähigkeit über die Vollendung 
des 25. Lebensjahres um abgeleistete 
Zeiten eines freiwilligen Wehrdienstes 
bzw. eines Bundesfreiwilligendiens-
tes oder Jugendfreiwilligendienstes 
(insgesamt höchstens um 12 Monate).
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Weitere Informationen: 
Wesentliche ambulante und stationäre 

Beihilfeeinschränkungen sowie die ent-

sprechenden Absicherungsmöglichkei-

ten bei SIGNAL IDUNA finden Sie auf 

der Rückseite.



Beihilfeeinschränkungen im  
ambulanten Bereich

✓ Zahnersatz
  Besonders berechnete Material- und 

Laborkosten bei Zahn ersatz sind 
nur zu 60 % beihilfefähig. Bei einem 
Rechnungsbetrag von 5.000 Euro 
und einem Bemessungssatz von 50 % 
beträgt die Beihilfe nur 1.500 Euro 
(50 % von 3.000 Euro). Bei der Bei-
hilfe entsteht so eine Lücke von 
1.000 Euro.
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Besonderheit für Beamten- 
anwärter und Referendare:
Aufwendungen für Zahnersatz (Mate-

rial- und Laborkosten sowie Honorar), 

Inlays und Zahnkronen sowie kiefer-

orthopädische Leistungen sind nicht 

mehr beihilfe fähig (Ausnahme: Unfälle). 

Das Gleiche gilt auch für die berück-

sich tigungsfähigen Angehörigen.

Hinweise für Polizeibeamte
Polizeibeamte des Bundes und des 

Landes Sachsen-Anhalt erhalten bis 

zur Pensionierung freie Heilfürsorge, 

danach Beihilfe als Versorgungs-

empfänger. In Sachsen-Anhalt ist ab 

Besoldungsgruppe A7 ein Besoldungs-

einbehalt zur Sicherung des Heilfür- 

sorgeanspruchs zu zahlen.

Für Heilfürsorgeberechtigte empfiehlt 

sich dringend der Abschluss einer 

Anwartschaftsversicherung auf die 

später benötigten Beihilfetarife. Nur 

so ist der spätere Zugang zu einer 

hochwertigen Gesundheitsversorgung 

sichergestellt. 

Darüber hinaus ist eine Zusatzver-

sicherung für Zahnersatz und für 

weitere Lücken der Heilfürsorge 

ratsam; für Polizeibeamte des 

Landes Sachsen-Anhalt auch bei 

Krankenhausaufenthalten.

Übrigens: Für berücksichtigungsfähige 

Ehegatten und Kinder besteht durch-

gehend der Beihilfe anspruch.

Besonderheit für Polizei-
beamte in Sachsen-Anhalt
Alternativ besteht auch die Möglich-

keit, die Heilfürsorge abzulehnen. Dann 

besteht ein Anspruch auf Beihilfe. Die 

entsprechende Erklärung muss schrift-

lich gegenüber der zuständigen Per-

sonalstelle innerhalb einer Frist von  

6 Monaten erfolgen. Der spätere 

Widerruf ist ausgeschlossen und sollte 

daher gut überlegt sein. In das Beihilfe-

system können wechseln:

✓  neu eingestellte Beamtinnen und 

Beamte

✓  Beamte, die nach Abschluss des 

Vorbereitungsdienstes zum Probe-

beamten ernannt werden

✓  Beamte, die nach Sachsen-Anhalt 

versetzt werden

✓  Sehhilfen (Brillengestelle, Brillen
gläser und Kontaktlinsen)

  Für Brillengestelle wird generell 
keine Beihilfe gewährt. Gläser und 
Kontakt linsen nur noch im Rahmen 
von Festbeträgen. 

✓ Behandlung durch Heilpraktiker
  Beihilfefähig ist die Behandlung 

durch Heilpraktiker nur bis zu fes-
ten Höchstbeträgen, die unterhalb 
der Höchstsätze des Gebühren-
verzeichnisses für Heilpraktiker 
(GebüH) liegen.

✓ Heilbehandlung im Ausland
  Bei Heilbehandlung außerhalb der 

EU sind nur die entsprechenden 
Inlandssätze beihilfefähig. Inner-
halb der EU gilt diese Einschränkung 
nicht.

✓ Kosten für Schutzimpfungen 
  (im Zusammenhang mit priva-

ten Auslandsreisen) sind nur in 
Ausnahme fällen beihilfe fähig, wenn 
hierfür eine amtliche Impfempfeh-
lung vorliegt.

✓  Kosten für Heilkuren und 
Sanato riums aufenthalte

 sind nur eingeschränkt beihilfefähig.

Beihilfeeinschränkungen im  
stationären Bereich

✓  Selbstbehalt bei stationärer 
Unter bringung

  Die Beihilfe zieht von den beihilfe-
fähigen Aufwendungen für max. 
28 Tage je Kalenderjahr täglich 
10 Euro ab.

✓  Zuschlag für gesonderte 
Unterbringung

  Beihilfefähig ist nur der Zweibett-
zimmerzuschlag. Die Differenz zum 
höheren Einbettzimmer wird nicht 
anerkannt.

✓  Selbstbehalt bei Unterkunft im 
Zweibettzimmer

  Die Beihilfe zieht pro Tag 14,50 Euro 
von den beihilfefähigen Aufwendun-
gen ab.

✓  Privatärztliche Liquidation nach 
der Gebührenordnung für Ärzte

  Sie ist grundsätzlich bis zum so 
genannten „Schwellenwert“ beihilfe-
fähig; mit entsprechender Begrün-
dung maximal bis zum Höchstsatz.

✓  Kosten für Rücktransport aus dem 
Ausland

 sind nicht beihilfefähig.

Die SIGNAL IDUNA Krankenversiche-
rung a. G. bietet Ihnen den für Sie pas-
senden Kranken v ersicherungsschutz. 
Wählen Sie aus der START-, KOMFORT-, 
 EXKLUSIV- oder BK-Serie Ihre bedarfs-
gerechte Absicherung.


